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1.  Name, Sitz und Tä2gkeitsbereich 

1.1     Der Verein führt den Namen “ Bürgerliste Zukun@ Breitenfurt - gemeinsam gestalten“ und hat 
seinen Sitz in Breitenfurt bei Wien. 

1.2     Sein TäGgkeitsbereich erstreckt sich auf Breitenfurt bei Wien, die angrenzenden Gemeinden 
in Niederösterreich bzw. den angrenzenden Bezirk in Wien. Das Rechnungsjahr entspricht 
dem Kalenderjahr. 

2.  Zweck 

Der Verein, dessen TäGgkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt 

• die demokraGschen MitbesGmmungsrechte der Bürger*innen zu stärken 

• die bessere Beteiligung von mehr Bürger*innen am poliGschen Willensbildungsprozess auf 
kommunaler Ebene zu unterstützen, z.B. bei Entscheidungen, die die bestehende 
Infrastruktur und den Charakter des Dorfes maßgeblich verändern 

• dabei die Erhaltung des dörflichen Charakters der Gemeinde im Blick zu behalten  

• die Belastbarkeit der örtlichen Gegebenheiten und der bestehenden Infrastruktur zu 
berücksichGgen 

• gegen eine weitere Zunahme der Verkehrsbelastung auf der gesamten B13 bzw. Breitenfurter 
Hauptstraße einzutreten 

 

3.     Mi?el zur Erreichung des Vereinszwecks 

Der Vereinszweck soll durch die im Folgenden angeführten TäGgkeiten und finanziellen Mi^el erreicht 
werden. 

3.1 Die für die Verwirklichung des Vereinszweckes vorgesehenen TäGgkeiten sind 

• die Bürgerliste „Zukun@ Breitenfurt - gemeinsam gestalten“ finanziell und personell 
unterstützen, um den Mitgliedern zu helfen, sich am poliGschen Willensbildungsprozess auf 
kommunaler Ebene zu beteiligen 

• dafür Sorge zu tragen, dass bei größeren baulichen Entwicklungsvorhaben von bzw. innerhalb 
der Gemeinde Breitenfurt und von bzw. innerhalb der angrenzenden Gemeinden, die Bürger 
* innen von Breitenfurt und Umgebung rechtzeiGg und ausreichend informiert werden 

• die Öffentlichkeit von den Interessen und Anliegen der Bürgerliste zu informieren, z.B. durch  

o Hilfe bei der Einrichtung einer Website und/oder sonsGger elektronischer Medien 

o die Herausgabe von PublikaGonen, Newsle^ern, Flugblä^ern, Postwurfsendungen 
u.ä. 

o die OrganisaGon von InformaGonsveranstaltungen, Diskussionsabenden und 
Vorträgen 

• Unterstützung bei der Einholung von fachlichen Gutachten 
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• Vernetzung mit anderen Bürger*innen-IniGaGven bzw. zugeordneten Vereinen 

• Bürger*innen unabhängig von ihrer Mitgliedscha@ beim Verein bei Klagen beratend und 
finanziell zu unterstützen, sofern der Sachverhalt ursächlich mit dem Vereinszweck (Pkt 2.1) 
zu tun hat 

• Projekte zu iniGieren und/oder bei diesen mitzuwirken, die dem Vereinszweck entsprechen 

 

3.2     Die erforderlichen finanziellen Mi^el sollen aufgebracht werden durch 

• Spenden, Sammlungen, Mitgliedsbeiträge, Sponsorengelder, Vermächtnisse, 
Hinterlassenscha@en und sonsGge Zuwendungen 

• Der Verein behält sich vor, bei Bedarf von den Gemeinderatsmitgliedern Pflichtbeiträge als 
Anteil an ihren Zahlungen durch die Gemeinde einzuheben. Die Details regelt der Vorstand  

• SubvenGonen und Förderungen, z.B. geeignete Förderungen auf Landes-, Bundes- oder EU-
Ebene 

• Gewinnung von zahlenden Vereinsmitgliedern und durch Spenden, um die VereinsakGvitäten 
zu finanzieren 

• Vermögensverwaltung (z.B. Zinsen, sonsGge Kapitaleinkün@e usw.) 

• Erträge aus Vereinsveranstaltungen 

• Erträge aus sonsGgen statutenkonformen TäGgkeiten 

• Verkauf von Merchandise-Produkten 

 

3.3 Der Verein verfolgt nach seinen Statuten ausschließlich und unmi^elbar gemeinnützige 
Zwecke. 

Er ist daher ein gemeinnütziger Verein im Sinne der geltenden abgabenrechtlichen 
BesGmmungen (§§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung – BAO). Allfällige nicht im Sinne der 
§§ 34ff BAO begünsGgten Zwecke sind den begünsGgten Zwecken völlig untergeordnet und 
werden höchstens im Ausmaß von 10% der Gesamtressourcen verfolgt. 

    

4.  Arten der MitgliedschaE 

4.1     Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und 
Ehrenmitglieder. 

4.2     Ordentliche Mitglieder sind (natürliche oder jurisGsche) Personen, welche die VereinstäGgkeit 
vor allem durch ihre akGve Beteiligung an der Erreichung des Vereinszwecks unterstützen. 

4.3     Außerordentliche Mitglieder sind (natürliche oder jurisGsche) Personen, die die 
VereinstäGgkeit vor allem durch Zahlung eines für sie festgesetzten Mitgliedsbeitrags fördern. 

4.4     Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den 
Verein von der Mitgliederversammlung ernannt werden. 
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5.  Erwerb der MitgliedschaE 

5.1     Die Aufnahme als Mitglied (mit Ausnahme der Ehrenmitgliedscha@) ist schri@lich beim 
Vorstand zu beantragen.  

5.2     Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand endgülGg. Die Aufnahme kann 
ohne Angabe von Gründen verweigert werden.  

5.3     Die Aufnahme als Mitglied wird dem Kandidaten bzw. der KandidaGn bekanntgegeben.  

5.4     Über die Ernennung zum Ehrenmitglied entscheidet die Mitgliederversammlung. 

  

6.  Beendigung der MitgliedschaE 

6.1     Die Mitgliedscha@ erlischt durch Tod (Verlust der Rechtspersönlichkeit bei jurisGschen 
Personen), Austri^, Streichung und Ausschluss. 

6.2     Der Austri^ kann zum Ende jedes Rechnungsjahres erfolgen und muss dem Vorstand 
mindestens vier Wochen vorher schri@lich mitgeteilt werden.  

6.3     Die Streichung von der Mitgliederliste durch den Vorstand ist zulässig, wenn ein Mitglied trotz 
zweimaliger schri@licher Mahnung länger als vier Monate mit der Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge, Beitri^sgebühren oder sonsGger Zahlungspflichten gegenüber dem Verein 
im Rückstand ist. Die Mahnungen dienen gleichzeiGg als Gelegenheit zur Stellungnahme des 
betroffenen Mitglieds; eine gesonderte Anhörung des Mitglieds vor der Streichung durch den 
Vorstand ist nicht erforderlich. Die Streichung kann ohne gesonderten Beschluss durch ein 
damit beau@ragtes Mitglied des Vorstands erfolgen. Gegen offene Forderungen des Vereins 
ist eine Aufrechnung mit allfälligen Gegenforderungen des Mitglieds unzulässig.  

6.4     Die Streichung wird dem Mitglied schri@lich mitgeteilt. Offene Forderungen des Vereins 
gegen das gestrichene Mitglied werden durch die Streichung nicht berührt. Die Streichung 
kann durch Zahlung des ausständigen Betrages binnen einer Woche wieder rückgängig 
gemacht werden.  

6.5     Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand jederzeit aus wichGgem 
Grund beschlossen werden. Als solcher gilt insbesondere die grobe Verletzung der 
Mitgliedspflichten und/oder vereinsschädigendes Verhalten, welches das 
Vertrauensverhältnis zwischen Verein und Mitglied nachhalGg erschü^ert.  

6.6     Der Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann nur von einem Vorstandsmitglied gestellt 
werden. Das betroffene Vereinsmitglied muss die Gelegenheit erhalten, sich vor dem 
Ausschluss zu den erhobenen Vorwürfen mündlich oder schri@lich zu äußern. Die 
Entscheidung des Vorstands ist dem Mitglied schri@lich begründet mitzuteilen.  

6.7     Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit der Berufung 
an das vereinsinterne Schiedsgericht offen (Punkt 15).  

6.8     Vom Zeitpunkt der Zustellung des Ausschlussbeschlusses bis zur endgülGgen vereinsinternen 
Entscheidung über die Berufung ruhen die Rechte des Mitglieds, nicht jedoch die ihm 
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obliegenden Pflichten. Mit dem Tag des Ausscheidens erlöschen alle Rechte des 
Vereinsmitgliedes.  

6.9     Die Aberkennung der Ehrenmitgliedscha@ kann aus den unter Punkt 6.5. genannten Gründen 
von der Mitgliederversammlung jederzeit beschlossen werden.  

  

7.  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

7.1     Die Mitglieder sind berechGgt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 
Einrichtungen des Vereins, gegebenenfalls nach den vom Vorstand erstellten Richtlinien, zu 
beanspruchen.  

7.2     Das Teilnahmerecht an der Mitgliederversammlung steht jedem Mitglied zu. Das SGmmrecht 
steht nur den ordentlichen Mitgliedern zu, wobei jedes ordentliche Mitglied eine SGmme hat. 
Ebenso stehen das akGve und passive Wahlrecht für den Vorstand nur ordentlichen 
Mitgliedern zu.  

7.3     Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des 
Vereins nach ihren Krä@en zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem 
Zweck des Vereins schadet. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der 
Vereinsorgane zu beachten. Durch die regelmäßige akGve Mitarbeit an den in Punkt 3 
genannten Aufgaben unterstützen die ordentlichen Mitglieder den Verein.   

7.4     Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der 
jeweiligen Mitgliedsbeiträge in der vom Vorstand jährlich beschlossenen Höhe verpflichtet.  

7.5     Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Beitri^sgebühren und Mitgliedsbeiträgen befreit.  

  

8.  Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer und 
das Schiedsgericht.  

 

9.  Die Mitgliederversammlung 

9.1     Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes Jahr sta^.  

9.2     Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf Beschluss des Vorstands oder auf 
schri@lichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der 
Rechnungsprüfer binnen sechs Wochen ab Einlangen des Antrags sta^.  

9.3     Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Mitgliederversammlungen 
sind alle Mitglieder mindestens vier Wochen vor dem Termin schri@lich per E-Mail 
einzuladen. Die Anberaumung der Mitgliederversammlung hat unter Angabe einer 
vorläufigen Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung hat der Vorstand vorzunehmen.  

9.4     Ist der Vorstand nicht handlungsfähig oder nimmt er seine Aufgabe zur Einberufung der 
Mitgliederversammlung nicht wahr, so sind die Rechnungsprüfer berechGgt und verpflichtet, 
die Einberufung der Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Statuten vorzunehmen.  
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9.5     Zusätzliche Tagesordnungspunkte zur Mitgliederversammlung können nur von ordentlichen 
Mitgliedern bis längstens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung (Einlangen) beim 
Vorstand schri@lich eingereicht werden. Anträge auf Änderungen der Statuten und Auflösung 
des Vereins können nur von Vorstandsmitgliedern oder einem Viertel der Vereinsmitglieder 
eingebracht werden. Sofern zusätzliche Tagesordnungspunkte fristgerecht beantragt wurden, 
hat der Vorstand bis spätestens zehn Tage vor der Mitgliederversammlung allen 
Vereinsmitgliedern eine endgülGge (vorgeschlagene) Tagesordnung samt allfälligen Anträgen 
und den damit verbundenen Unterlagen elektronisch zu übermi^eln.  

9.6     GülGge Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden.  

9.7     Bei der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechGgt; sGmmberechGgt 
sind nur die ordentlichen Mitglieder. Die Übertragung des SGmmrechtes auf ein anderes 
ordentliches Mitglied im Wege einer schri@lichen BevollmächGgung ist zulässig. Ein Mitglied 
darf jedoch nur ein weiteres Mitglied vertreten. Die BevollmächGgung ist dem Vorstand zu 
Beginn der Mitgliederversammlung zu übergeben.  

9.8     Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit der Häl@e aller sGmmberechGgten 
Mitglieder beschlussfähig. Ist die Mitgliederversammlung bei Beginn nicht beschlussfähig, so 
ist sie jedenfalls nach Verstreichen von 15 Minuten beschlussfähig. Die Beschlussfassungen in 
der Mitgliederversammlung erfolgen grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gülGgen SGmmen. SGmmenthaltungen sind zulässig, werden jedoch nicht gezählt.   

9.9     Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder durch welche der Verein 
aufgelöst werden soll, müssen mit einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dri^eln der 
abgegebenen gülGgen SGmmen erfolgen. Bei diesen zwei Anträgen ist eine SGmmenthaltung 
nicht zulässig.   

9.10  Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Obmann/die Obfrau des Vereins, bei 
Verhinderung sein/ihr Stellvertreter*in. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an 
Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. Der Versammlungsleiter kann zu der 
grundsätzlich nicht öffentlich zugänglichen Mitgliederversammlung Gäste zulassen. 

9.11  Jede Form der Mitgliederversammlung kann auch virtuell abgehalten werden nach den 
BesGmmungen des Virtuellen Gesellscha@erversammlungen-Gesetzes. 

   

10.  Aufgaben der Mitgliederversammlung  

10.1.1   Entgegennahme des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstands 

10.1.2  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sowie die Genehmigung der KoopGerung 
von Vorstandsmitgliedern durch den Vorstand und die Wahl und Abberufung der 
Rechnungsprüfer 

10.1.3 Annahme des Budgets für die kommende Vereinsperiode und den Bericht des Kassiers zum 
abgelaufenen Geschä@sjahr 

10.1.4  Genehmigung von Rechtsgeschä@en zwischen Vorstandsmitgliedern oder
 Rechnungsprüfern und dem Verein 

10.1.5 Beschlussfassung über die Änderung der Vereinsstatuten sowie über die Auflösung des 
Vereins, jedoch nur mit einem Zwei-Dri^el-Quorum der gülGg abgegeben SGmmen 
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10.1.6 Beratung und Beschlussfassung über sonsGge auf der Tagesordnung stehenden Fragen und
 Angelegenheiten 

10.1.7   Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedscha@ 

 

10.2  Der Vorstand ist verpflichtet, in der Mitgliederversammlung die Mitglieder über die TäGgkeit 
und die finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der 
Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand eine solche InformaGon 
den betreffenden Mitgliedern auch sonst binnen vier Wochen ab Einlangen des Begehrens zu 
geben. 

  

11.  Der Vorstand 

11.1   Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Vereins im Sinne des § 5 Abs. 3 Vereinsgesetz und 
besteht aus 5 Personen. Der Vorstand besteht aus einem Obmann/einer Obfrau und 
dessen/deren Stellvertreter*in sowie einem Kassier, dessen Stellvertreter*in und einem 
Schri@führer. Die FunkGonsverteilung innerhalb des Vorstands obliegt dem Vorstand, der sich 
selbst eine Geschä@sordnung geben kann.  

11.2   Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines Mitglieds während dessen FunkGonsperiode das 
Recht, an dessen Stelle ein anderes zu koopGeren, wozu jedoch die nachträgliche 
Genehmigung der nächsten Mitgliederversammlung einzuholen ist. Bis zu einer allfälligen 
Versagung der BestäGgung der KoopGerung durch die Mitgliederversammlung sind die 
Handlungen solcher Vorstandsmitglieder jedenfalls gülGg. Das koopGerte Mitglied vollendet 
die FunkGonsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Fällt der Vorstand ohne 
Selbstergänzung durch KoopGerung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, sind 
die Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen.  

11.3   Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jede 
Gruppe von drei ordentlichen Mitgliedern, die die NotsituaGon erkennen, das Recht, 
unverzüglich selbst eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen oder die 
Bestellung eines Kurators bei Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen hat.  

11.4   Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr bestellt. Vorstandsmitglieder 
sind für maximal 5 zusammenhängende Perioden wieder wählbar.  

11.5   Vorstandssitzungen werden vom Obmann/von der Obfrau, bei dessen/deren Verhinderung 
von dessen/deren Stellvertreter*in einberufen. Dies kann schri@lich oder mündlich 
geschehen und hat zumindest zwei Wochen vor dem Sitzungstermin zu erfolgen. Ist auch der 
Stellvertreter auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonsGge Vorstandsmitglied 
den Vorstand einberufen. Zu den nicht öffentlichen Vorstandssitzungen können Gäste, 
allerdings ohne SGmmrecht, eingeladen werden.  

11.6   Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden 
und mindestens zwei von ihnen anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
SGmmenmehrheit; bei SGmmengleichheit gibt die SGmme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Ein Vorstandsmitglied kann sich nicht durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen. 
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11.7   Den Vorsitz führt der Obmann/die Obfrau, bei Verhinderung sein/ihr Stellvertreter.  

11.8   Außer durch den Tod erlischt die FunkGon eines Vorstandsmitglieds durch Abberufung 
(Abwahl durch die Mitgliederversammlung) oder Rücktri^.  

11.9   Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schri@lich ihren Rücktri^ erklären. Die 
Rücktri^serklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktri^s des gesamten Vorstands an die 
Mitgliederversammlung zu richten. Der Rücktri^ darf nicht, sodass dem Verein daraus 
Schaden erwüchse, zur Unzeit erfolgen. 

11.10 Umlauxeschlüsse via E-Mail sind möglich. Diese sind zu dokumenGeren und zu archivieren. 
Virtuelle Vorstandssitzungen sind zulässig.  

 

12.  Aufgaben des Vorstands  

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch 
die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen 
insbesondere folgende Angelegenheiten 

12.1.1 Erstellung der Jahresvoranschläge sowie Abfassung des Rechenscha@sberichts und des 
Rechnungsabschlusses 

12.1.2   Festsetzung der Höhe der jeweiligen Mitgliedsbeiträge und Beitri^sgebühren 

12.1.3 Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung 

12.1.4   Verwaltung des Vereinsvermögens 

12.1.5   Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern 

 12.1.6   Führung einer Mitgliederliste 

 12.1.7   Aufnahme und Kündigung der Angestellten des Vereins 

 

13.  Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

13.1   Der Verein wird vom Obmann/von der Obfrau und dem Kassier/der Kassierin gemeinsam 
vertreten. Im Verhinderungsfall werden sie durch ihre jeweiligen Stellvertreter vertreten.  

13.2   Der Obmann/die Obfrau führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im Vorstand, 
bei seiner/ihrer Verhinderung sein/ihr Stellvertreter. 

 13.3   Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 

  

14.  Rechnungsprüfer 

14.1   Der Verein hat zwei Rechnungsprüfer, die jedoch keine Vereinsmitglieder sein müssen. Sie 
werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine 
Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. Rechtsgeschä@e zwischen den Rechnungsprüfern und 
dem Verein bedürfen für ihre GülGgkeit der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung.  
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14.2   Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mi^el 
innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung bzw. des 
Jahresabschlusses zu prüfen. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskün@e zu erteilen. Die Rechnungsprüfer 
haben der Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. Der 
Prüfungsbericht hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße 
Verwendung der Mi^el zu bestäGgen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für 
den Bestand des Vereins aufzuzeigen. Weiters müssen Insichgeschä@e, sowie ungewöhnliche 
Einnahmen oder Ausgaben aufgezeigt werden.  

14.3   Ist der Verein aufgrund gesetzlicher BesGmmungen verpflichtet, einen Abschlussprüfer zu 
bestellen, so übernimmt dieser die Aufgaben der Rechnungsprüfer. Dies gilt auch für den Fall 
einer freiwilligen Abschlussprüfung. 

 

15.  Schiedsgericht  

15.1   In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden StreiGgkeiten entscheidet das 
Schiedsgericht.  

15.2   Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Personen, die nicht Vereinsmitglieder sein müssen, 
zusammen. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 
Mitgliederversammlung – angehören, dessen TäGgkeit Gegenstand der StreiGgkeit ist. Das 
Schiedsgericht wird derart gebildet, dass jeder Strei^eil dem Vorstand eine Person als 
Schiedsrichter namha@ macht, wobei der Vorstand, wenn er selbst bzw. der Verein der 
andere Strei^eil ist, innerhalb von vierzehn Tagen das weitere Mitglied des Schiedsgerichts 
namha@ zu machen hat; ist ein anderes Vereinsmitglied vom Streit betroffen, so fordert der 
Vorstand dieses Mitglied auf, innerhalb von vierzehn Tagen ab Zustellung der Aufforderung 
ein weiteres Mitglied des Schiedsgerichts namha@ zu machen.  

15.3   Diese beiden Schiedsrichter wählen eine dri^e Person zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts. 
Wenn sie sich nicht einigen, entscheidet unter den von den Schiedsrichtern vorgeschlagenen 
Kandidaten das Los. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, sich an der Auslosung zu beteiligen. 
Verhindert ein nominierter Schiedsrichter das Zustandekommen oder Arbeiten des 
Schiedsgerichts, so ist dies dem Mitglied, das ihn nominiert hat, zuzurechnen, welches vom 
Vorstand aufzufordern ist, binnen angemessener Frist für Ersatz zu sorgen.  

15.4   Das Schiedsgericht versucht zunächst eine Schlichtung; ist eine solche nicht möglich, ist es zur 
Entscheidung der Streitsache befugt. Die Strei^eile können sich rechtsanwaltlich vertreten 
lassen, ein Kostenzuspruch findet jedoch nicht sta^. Im Zuge der Streitschlichtung kann das 
Schiedsgericht jedoch eine Empfehlung zur Kostentragung abgeben.  

15.5   Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit 
einfacher SGmmenmehrheit. Den Streitparteien ist die Möglichkeit zu bieten, sich zum 
Streitgegenstand mündlich oder schri@lich zu äußern. Das Schiedsgericht kann, sofern es dies 
für zweckdienlich erachtet, eine mündliche Verhandlung mit Beteiligung der Streitparteien 
ansetzen. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts ist für die AusferGgung der Entscheidung verantwortlich, die jedenfalls eine 
Begründung zu enthalten hat. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind vereinsintern 
endgülGg.  
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15.6   Nennt der Antragsgegner binnen einer Frist von vierzehn Tagen nach Nennung des 
Schiedsrichters durch den Antragsteller keinen Schiedsrichter oder nennt er nicht binnen 
angemessener Frist ein Ersatzmitglied (Punkt 15.3), so gilt dies als Einverständnis mit dem 
Antrag. 

 

16.  Freiwillige Auflösung des Vereins 

16.1   Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer ordentlichen oder außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, die diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung 
ausdrücklich enthält, und mit einer Mehrheit von zwei Dri^eln beschlossen werden. Bei 
diesem Antrag ist eine SGmmenthaltung nicht zulässig.  

16.2   Die Generalversammlung hat - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Abwicklung 
zu beschließen. Insbesondere hat sie eine Abwicklerin oder einen Abwickler zu berufen und 
Beschluss darüber zu fassen, wem diese(r) das nach Abdeckung der Passiva verbleibende 
Vereinsvermögen zu übertragen hat. 

16.3   Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach 
Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde schri@lich anzuzeigen. 

 

17. Verwendung des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des 
begüns2gten Zwecks 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begünsGgten Vereinszwecks ist das nach 
Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige, mildtäGge oder kirchliche 
Zwecke im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung (BAO) zu verwenden. Soweit möglich und 
erlaubt, soll es dabei InsGtuGonen zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein 
verfolgen. 

 

 

  

 


